
Ab der ersten Schwangerschaftswoche sortiert sich das 
Leben neu. Zur Unterstützung begleiten wir Sie und Ihr 
Kind von Anfang an besonders fürsorglich. Vorneweg mit 
unkompliziertem Handling, hilfreichen Serviceangeboten 
und wichtigen Leistungen. Nicht bloß bis zum Entbin-
dungstermin, sondern darüber hinaus auch die kommen-
den 18 Familienjahre.

Pausenlose Fürsorge
Wir kümmern uns zuverlässig um Ihre Gesundheit. Unser 
Familientelefon ist sogar nachts für Sie da. Sonst läuft vie-
les einfach digital: Anträge ausfüllen, Dokumente hochla-
den, Bescheinigungen ausdrucken, Bonusbogen anfragen 
– über die novitas bkk-App sind Sie 24/7 unkompliziert mit 
unserer Online-Geschäftsstelle verbunden.

Flexcheck Newcomer und Young – extra für Kinder
Das Bonusprogramm der novitas bkk belohnt einen für-
sorglichen und aktiven Lebensstil. Sie sichern sich Baraus-
zahlungen und andere Vorteile – auch für Ihr Kind! 

Familienvorteile  
auf einen Blick:

— �Beitragsfrei versichert während Mutterschutz und Eltern-
zeit – selbst, wenn Sie Elterngeld erhalten. Nur für frei-
willig Versicherte gelten hier Ausnahmen.

— �Voller Schutz für Ihr Kind – ab Tag eins. Antrag ausfüllen 
und Geburtsurkunde einsenden genügt, schon ist Ihr Kind 
kostenlos familienversichert. 

— �Digitale Hebammenberatung: Zur besonderen Vorsorge 
bieten wir Ihnen die Nutzung der Keleya-App.  
Teilnehmen können Sie ab Feststellung der Schwanger-
schaft, bis spätestens 12 Monate nach der Entbindung, 
wenn Sie sich in der App oder auf der Webseite registrie-
ren. Dann ist das Programm für die folgenden 12 Monate 
kostenfrei. Alle Infos bekommen Sie hier: keleya.de.

— �Zusätzlich bereiten die Kurse der App entspannt auf die 
Geburt vor, unterstützen bei Stillproblemen, Rückbildung 
und beim Papa-Werden.

— �Baby einfach: Unser Geburtsvorbereitungskurs stimmt 
in 10 Folgen unkompliziert auf Schwangerschaft, Geburt 
und Säuglingspflege ein. Bequem online:  
info.novitas-bkk.de/videos/geburtsvorbereitung.

— �Eltern-Kind-Kurse: PEKiP? ElBA? Oder sogar ein Kurs  
mit Ihrem heranwachsenden Kind*? Wir fördern die 
gemeinsame Teilnahme. Fragen Sie uns direkt und  
schauen Sie gerne auch nach, was Flexcheck ermöglicht:  
novitas-flexcheck.de

Eltern und Kind

Fürsorge, die 
mitwächst

Postanschrift: novitas bkk, 47050 Duisburg 
24-Stunden-Service: 0800 664 8233**
info@novitas-bkk.de

*Voraussetzung: Ihr Kind hat das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet. **gebührenfrei



Spürbare Fürsorge:  
Früherkennung und Vorsorge

Gerade kleine Kinder brauchen regel-
mäßig medizinische Begleitung, damit 
Erkrankungen oder Fehlentwicklun-
gen so früh wie möglich erkannt und 
wirksam behandelt werden können. 
Unsere Familienfürsorge umfasst da-
für wichtige Vorsorgeuntersuchungen 
– von der Geburt bis zur Pubertät.

U1 – U6 im ersten Lebensjahr 

U7: 21. bis 24. Lebensmonat 

U7a: 34. bis 36. Lebensmonat 

U8: 46. bis 48. Lebensmonat 

U9: 60. bis 64. Lebensmonat 

U10***: mit 7 bis 8 Jahren 

U11***: mit 9 bis 10 Jahren 

J1: mit 12 bis 14 Jahren 

J2***: mit 16 bis 17 Jahren

—	�Für die Teilnahme an den Kinder-
untersuchungen U1 – U6 und den 
empfohlenen Schutzimpfungen im 
ersten Lebensjahr Ihres Kindes er-
halten Sie unseren Newcomer-
Babybonus von 150 Euro.  

—	�Für jede weitere durchgeführte Vor-
sorgeuntersuchung U7 bis U9 gibt 
es von uns jeweils 10 Euro extra.  

—	�Weitere Infos dazu finden Sie unter 
novitas-flexcheck.de.

Krankengeld bei 
Erkrankung eines Kindes

—	Wir zahlen Ihnen Kinderpflegekran-
kengeld, wenn Ihr Kind noch keine 
12 Jahre alt und bei uns versichert 
ist und keine andere im Haushalt 
lebende Person die Betreuung über-
nehmen kann. Ist das kranke Kind 
behindert und auf Hilfe angewiesen, 
leisten wir natürlich auch, wenn es 
älter als 12 Jahre ist. 

—	Wir übernehmen pro Kind und 
Kalenderjahr 15 Arbeitstage  
(bei mehreren Kindern höchstens  
30 Arbeitstage). Wenn Sie allein-
erziehend sind, verdoppeln sich  
die Zeiträume. 

Unser novitas-
Familientelefon

Ihr Kind hat plötzlich Fieber und 
mitten in der Nacht ist Ihre kinder-
ärztliche Praxis nicht erreichbar? Bei 
unserem novitas-Familientelefon sind 
Sie gut aufgehoben. Unter 0800 123 
7654 (gebührenfrei) kümmert sich 
medizinisches Fachpersonal 24/7 um 
Fragen zur Gesundheit Ihres Kindes.

Impfen nützt, 
impfen schützt

Zusätzlich zu den Standardimpfungen 
bieten wir Ihnen und Ihrer Familie eine 
Reihe weiterer Impfungen zum beson-
deren Schutz der Gesundheit.
Jährlich steht Ihnen und Ihrem Kind 
ein persönliches Impfbudget von bis 
zu 200 Euro, zur Verfügung, das Sie 
z. B. für Reiseimpfungen oder eine 
HPV-Schutzimpfung zwischen 17 und 
25 Jahren einsetzen können. Mehr zu 
unseren besonderen Impfleistungen  
unter novitas-bkk.de/impfungen.

Hilfe  
im Haushalt

Wenn Sie nach der Geburt Ihres Kin-
des oder aufgrund von Schwanger-
schaftsbeschwerden Unterstützung 
brauchen, kümmern wir uns um Sie. 
Auch bei schweren Erkrankungen, 
Kur- oder Krankenhausaufenthalten 
können wir bei der Haushaltsführung 
helfen. Die Voraussetzungen, alle  
weiteren Informationen und den  
Antrag dazu finden Sie unter  
novitas-bkk.de/haushaltshilfe. 
 

Alternative 
Heilmethoden

Bundesweit arbeiten wir mit rund 
1.000 Medizinerinnen und Medizinern 
zusammen, damit Sie und Ihr Kind von 
alternativen Heilmethoden profi-
tieren. Eine Praxis in Ihrer Nähe und 
weitere Informationen dazu finden Sie 
unter novitas-bkk.de/homoeopathie. 
Sie interessieren sich für Osteopathie? 
Dann nutzen Sie einfach unser Für-
sorgebudget von jährlich 50 Euro für 
sich oder Ihr Kind für osteopathische 
Behandlungen. Voraussetzungen:  
Sie haben ein entsprechendes Rezept 
und die Behandlung wird durch aus-
gebildetes Fachpersonal durchge-
führt.

Unser besonderer Bonus –  
für Sie, für dich, für euch

Mit dem Flexcheck-Bonus Ihrer  
novitas bkk holen Sie viel für die Ge-
sundheit raus. Auch Ihr Familienbud-
get profitiert dank Bonuszahlungen 
davon. Besonders lohnend wird es für 
Sie, wenn Sie drei Stempel im Aktiv-
Bonus gesammelt haben. Denn dann 
aktiviert sich Ihr Zusatzguthaben.
Mehr dazu finden Sie unter
novitas-flexcheck.de.

***bei teilnehmenden ärztlichen Praxen  
Hinweis: Voraussetzungen und Umfang dieser Leistungen ergeben sich aus Gesetz und Satzung. Stand PB04 12|2025


